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B. Bekanntmachung der kreisangehörigen Stadt und Gemeinden 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 „Aschhausen, östlich Wiefelsteder 

Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a Absatz 2 

i.V.m. § 13 Abs 2 und 3 S.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 
Der Rat der Gemeinde Bad Zwischenahn hat in seiner Sitzung am 17.03.2026 gemäß § 10 

Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 „Aschhausen, 
östlich Wiefelsteder Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften im beschleunigten Verfahren gemäß 

§ 13 a Absatz 2 i.V.m. § 13 Abs 2 und 3 S.1 Baugesetzbuch (BauGB) und die dazugehörige Be-

gründung als Satzung beschlossen. Als Bebauungsplan der Innenentwicklung wurde die Bau-
leitplanung ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 „Aschhausen, östlich Wie-

felsteder Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften ist in der nachstehenden Abbildung gekenn-

zeichnet: 
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Ziel der Bebauungsplanänderung ist, die Beschränkung der Anzahl der Wohnungen zu lockern, 

um auch den Bau von Mehrfamilienhäusern und damit die Schaffung von vermietbaren, preis-

werten Wohnungen zu ermöglichen. 

Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt mit dieser Bekanntmachung die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 165 „Aschhausen, östlich Wiefelsteder Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften und der 

dazugehörigen Begründung in Kraft. 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 „Aschhausen, östlich Wiefelsteder Straße“ mit 

örtlichen Bauvorschriften und die dazugehörige Begründung mit zusammenfassender Erklä-

rung werden während der Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Bad Zwischenahn, Am 

Brink 9, Zimmer 2.11 (Planungs- und Umweltamt), 26160 Bad Zwischenahn, zu jedermanns 

Einsicht bereitgehalten. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf 

die Rechtsfolgen wird gemäß § 215 Abs. 2 BauGB hingewiesen. Hiernach werden gemäß § 215 

Abs.1 BauGB: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-

ten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges,  

unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der 1. Änderung  

des Bebauungsplanes Nr. 165 „Aschhausen, östlich Wiefelsteder Straße“ mit örtlichen Bauvor-
schriften und der dazugehörigen Begründung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bad Zwi-

schenahn unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 

worden sind. 

Mit Rechtskraft der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 165 „Aschhausen, östlich Wie-

felsteder Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften treten die Festsetzungen des Bebauungspla-

nes Nr. 165 „Aschhausen, östlich Wiefelsteder Straße“ mit örtlichen Bauvorschriften außer 

Kraft. 

Diese Bekanntmachung erfolgt auch auf der Internetseite der Gemeinde Bad Zwischenahn: 

https://www.bad-zwischenahn.de / Rathaus / Aktuelles / Amtliche Bekanntmachungen unter 

dem Link https://www.bad-zwischenahn.de/de/rathaus/aktuelles/amtlichebekanntma-

chunqen.php?navid=495345495345.  

 

Bad Zwischenahn, den 27.03.2026 

 
Henning Dierks 

Bürgermeister 
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